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Kundmachung 
vom 12. Mai 2009 

der Beschlüsse Nr. 28/2009, 29/2009, 31/2009 bis 
36/2009, 39/2009 und 40/2009 des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 17. März 2009 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 18. März 2009 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 
17. April 1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 
22. März 1995, LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 
1 bis 10 die Beschlüsse Nr. 28/2009, 29/2009, 31/2009 bis 36/2009, 39/2009 
und 40/2009 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Der vollständige Wortlaut der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in den 
Beschlüssen Nr. 28/2009, 29/2009, 31/2009 bis 36/2009 und 39/2009 Be-
zug genommen wird, wird in der EWR-Rechtssammlung kundgemacht. 
Die EWR-Rechtssammlung steht in der Regierungskanzlei zu Amtsstun-
den sowie in der Landesbibliothek zur Einsichtnahme zur Verfügung. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Klaus Tschütscher 
Fürstlicher Regierungschef 



2 

Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 28/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 100/2008 vom 26. September 20081 ge-
ändert. 

2. Die Richtlinie 2008/15/EG der Kommission vom 15. Februar 2008 zur 
Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Clothianidin in Anhang I2 
ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Die Richtlinie 2008/16/EG der Kommission vom 15. Februar 2008 
zur Änderung der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates zwecks Aufnahme des Wirkstoffs Etofenprox in An-
hang I3 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 309 vom 20.11.2008, S. 22. 
2 ABl. L 42 vom 16.2.2008, S. 45. 
3 ABl. L 42 vom 16.2.2008, S. 48. 
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Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des Abkommens werden unter Nummer 
12n (Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32008 L 0015: Richtlinie 2008/15/EG der Kommission vom 15. Feb-

ruar 2008 (ABl. L 42 vom 16.2.2008, S. 45), 
- 32008 L 0016: Richtlinie 2008/16/EG der Kommission vom 15. Feb-

ruar 2008 (ABl. L 42 vom 16.2.2008, S. 48)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinien 2008/15/EG und 2008/16/EG in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts-
blattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 18. März 2009 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 29/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang II des Abkommens wurde durch den Beschluss des Gemein-

samen EWR-Ausschusses Nr. 49/2008 vom 25. April 20081 geändert. 
2. Die Richtlinie 2008/14/EG der Kommission vom 15. Februar 2008 zur 

Anpassung des Anhangs III der Richtlinie 76/768/EWG des Rates 
über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt2 ist in das 
Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XVI des Abkommens wird unter Nummer 1 
(Richtlinie 76/768/EWG des Rates) folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32008 L 0014: Richtlinie 2008/14/EG der Kommission vom 15. Feb-

ruar 2008 (ABl. L 42 vom 16.2.2008, S. 43)." 

 
1 ABl. L 223 vom 21.8.2008, S. 45. 
2 ABl. L 42 vom 16.2.2008, S. 43. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2008/14/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 18. März 2009 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 31/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung von Anhang XI 
(Telekommunikationsdienste) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XI des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 115/2008 vom 7. November 20081 
geändert. 

2. Die Entscheidung 2008/294/EG der Kommission vom 7. April 2008 
über harmonisierte Frequenznutzungsbedingungen für den Betrieb 
von Mobilfunkdiensten an Bord von Flugzeugen (MCA-Diensten) in 
der Europäischen Gemeinschaft2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XI des Abkommens wird nach Nummer 5czb (Entschei-
dung 2007/344/EG der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"5czc. 32008 D 0294: Entscheidung 2008/294/EG der Kommission vom 

7. April 2008 über harmonisierte Frequenznutzungsbedingungen 
für den Betrieb von Mobilfunkdiensten an Bord von Flugzeugen 

 
1 ABl. L 339 vom 18.12.2008, S. 105. 
2 ABl. L 98 vom 10.4.2008, S. 19. 
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(MCA-Diensten) in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 98 
vom 10.4.2008, S. 19)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2008/294/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 18. März 2009 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 32/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 15/2009 vom 5. Februar 20091 ge-
ändert. 

2. Die Verordnung (EG) Nr. 1100/2008 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Oktober 2008 über den Abbau von Grenz-
kontrollen der Mitgliedstaaten im Strassen- und Binnenschiffsverkehr 
(kodifizierte Fassung)2 ist in das Abkommen aufzunehmen. 

3. Mit der Verordnung (EG) Nr. 1100/2008 wird die Verordnung (EWG) 
Nr. 4060/89 des Rates3 aufgehoben, die in das Abkommen aufge-
nommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 73 vom 19.3.2009, S. 52. 
2 ABl. L 304 vom 14.11.2008, S. 63. 
3 ABl. L 390 vom 30.12.1989, S. 18. 



9 

Art. 1 

In Anhang XIII des Abkommens erhält der Text der Nummer 12 
(Verordnung (EWG) Nr. 4060/89 des Rates) folgende Fassung: 
"32008 R 1100: Verordnung (EG) Nr. 1100/2008 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 22. Oktober 2008 über den Abbau von 
Grenzkontrollen der Mitgliedstaaten im Strassen- und Binnenschiffsver-
kehr (kodifizierte Fassung) (ABl. L 304 vom 14.11.2008, S. 63)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 1100/2008 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der 
Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 18. März 2009 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 33/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 15/2009 vom 5. Februar 20091 ge-
ändert. 

2. Die Richtlinie 2007/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2007 zur Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des 
Rates zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft 
sowie der Richtlinie 2001/14/EG über die Zuweisung von Fahrweg-
kapazität der Eisenbahn und die Erhebung von Entgelten für die 
Nutzung von Eisenbahninfrastruktur2 ist in das Abkommen aufzu-
nehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird unter den Nummern 37 
(Richtlinie 91/440/EWG des Rates) und 41b (Richtlinie 2001/14/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates) folgender Gedankenstrich ange-
fügt: 

 
1 ABl. L 73 vom 19.3.2009, S. 52. 
2 ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 44. 
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"- 32007 L 0058: Richtlinie 2007/58/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2007 (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 44)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2007/58/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 18. März 2009 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 34/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 15/2009 vom 5. Februar 20091 ge-
ändert. 

2. Die Entscheidung 2008/284/EG der Kommission vom 6. März 2008 
über die technische Spezifikation für die Interoperabilität des Teilsys-
tems Energie des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsys-
tems2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XIII des Abkommens wird nach Nummer 37af (Entschei-
dung 2002/735/EG der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"37ag. 32008 D 0284: Entscheidung 2008/284/EG der Kommission vom 

6. März 2008 über die technische Spezifikation für die Interopera-
bilität des Teilsystems Energie des transeuropäischen Hochge-
schwindigkeitsbahnsystems (ABl. L 104 vom 14.4.2008, S. 1)." 

 
1 ABl. L 73 vom 19.3.2009, S. 52. 
2 ABl. L 104 vom 14.4.2008, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Entscheidung 2008/284/EG in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 18. März 2009 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 35/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 15/2009 vom 5. Februar 20091 ge-
ändert. 

2. Die Verordnung (EG) Nr. 875/2008 der Kommission vom 8. Septem-
ber 2008 zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1962/20062 ist in 
das Abkommen aufzunehmen. 

3. Mit der Verordnung (EG) Nr. 875/2008 wird die Verordnung (EG) 
Nr. 1962/2006 der Kommission3 aufgehoben, die in das Abkommen 
aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist - 

beschliesst: 

Art. 1 

Anhang XIII des Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter den Nummern 64a (Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 des Ra-

tes) und 66n (Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Par-

 
1 ABl. L 73 vom 19.3.2009, S. 52. 
2 ABl. L 240 vom 9.9.2008, S. 3. 
3 ABl. L 408 vom 30.12.2006, S. 8. 
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laments und des Rates) werden die Absätze über die Übergangsrege-
lungen für Bulgarien gestrichen. 

2. Nach Nummer 64a (Verordnung (EWG) Nr. 2408/92 des Rates) wird 
folgende Nummer eingefügt: 
"64aa. 32008 R 0875: Verordnung (EG) Nr. 875/2008 der Kommission 

vom 8. September 2008 zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1962/2006 (ABl. L 240 vom 9.9.2008, S. 3)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 875/2008 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 18. März 2009 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 36/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung des Anhangs XVIII (Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 

Arbeitsrecht sowie Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XVIII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 105/2008 vom 7. November 20081 
geändert. 

2. Die Richtlinie 2008/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2008 zur Änderung der Richtlinie 2004/40/EG über 
Mindestvorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkun-
gen (elektromagnetische Felder) (18. Einzelrichtlinie im Sinne des 
Art. 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG)2 ist in das Abkommen 
aufzunehmen - 

beschliesst: 

 
1 ABl. L 309 vom 20.11.2008, S. 31. 
2 ABl. L 114 vom 26.4.2008, S. 88. 
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Art. 1 

In Anhang XVIII des Abkommens wird unter Nummer 16jc (Richt-
linie 2004/40/EG des Europäischen Parlaments und des Rates) folgender 
Gedankenstrich angefügt: 
"- 32008 L 0046: Richtlinie 2008/46/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 23. April 2008 (ABl. L 114 vom 26.4.2008, S. 88)." 

Art. 2 

Der Wortlaut der Richtlinie 2008/46/EG in isländischer und norwe-
gischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 18. März 2009 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 39/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung von Anhang XXII 
(Gesellschaftsrecht) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Anhang XXII des Abkommens wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 20/2009 vom 5. Februar 20091 ge-
ändert. 

2. Die Empfehlung 2008/473/EG der Kommission vom 5. Juni 2008 zur 
Beschränkung der zivilrechtlichen Haftung von Abschlussprüfern 
und Prüfungsgesellschaften2 ist in das Abkommen aufzunehmen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Anhang XXII des Abkommens wird nach Nummer 15 (Empfeh-
lung 2005/162/EG der Kommission) folgende Nummer eingefügt: 
"16. 32008 H 0473: Empfehlung 2008/473/EG der Kommission vom 

5. Juni 2008 zur Beschränkung der zivilrechtlichen Haftung von 
Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften (ABl. L 162 vom 
21.6.2008, S. 39)." 

 
1 ABl. L 73 vom 19.3.2009, S. 59. 
2 ABl. L 162 vom 21.6.2008, S. 39. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Empfehlung 2008/473/EG in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 18. März 2009 in Kraft, sofern dem Ge-
meinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Art. 103 Abs. 1 des 
Abkommens vorliegen1. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 



20 

Gemeinsame Erklärung der Vertragsparteien 
zu Beschluss Nr. 39/2009 zur Aufnahme der Empfehlung 

2008/473/EG der Kommission in das Abkommen 

"In der Empfehlung 2008/473/EG der Kommission vom 5. Juni 2008 zur 
Beschränkung der zivilrechtlichen Haftung von Abschlussprüfern und 
Prüfungsgesellschaften wird die zivilrechtliche Haftung von Prüfern und 
Prüfungsgesellschaften behandelt. Die Aufnahme dieser Empfehlung 
berührt nicht den Geltungsbereich des EWR-Abkommens." 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 40/2009 

vom 17. März 2009 

zur Änderung von Protokoll 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum, im Folgenden "Abkommen" genannt, 
insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Protokoll 31 zum Abkommen wurde durch den Beschluss des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses Nr. 19/2008 vom 1. Februar 20081 ge-
ändert. 

2. Es empfiehlt sich, die Empfehlung 2008/C 111/01 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen2 in die 
Zusammenarbeit der Vertragsparteien des Abkommens einzubezie-
hen - 

beschliesst: 

Art. 1 

In Art. 4 des Protokolls 31 zum Abkommen wird nach Abs. 7 fol-
gender Absatz eingefügt: 

 
1 ABl. L 154 vom 12.6.2008, S. 38. 
2 ABl. C 111 vom 6.5.2008, S. 1. 



22 

"8) Die Vertragsparteien bemühen sich um eine Vertiefung der Zu-
sammenarbeit im Rahmen der folgenden Rechtsakte der Gemeinschaft: 
- 32008 H 0506(01): Empfehlung 2008/C 111/01 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 zur Einrichtung des 
Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen (ABl. 
C 111 vom 6.5.2008, S. 1)." 

Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung an 
den Gemeinsamen EWR-Ausschuss nach Art. 103 Abs. 1 des Abkom-
mens in Kraft1. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2009. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
1 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 


